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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1974

Norm

ZPO §503 Z4 E4c2

ZPO §503 Z4 E4c4

ZPO §503 E4c15

Rechtssatz

Die Beurteilung der Frage, welche Tatsachen durch eine Druckschrift verbreitet wurden, wie ihre Leser also ihren Inhalt

verstehen mußte, gehört, soweit es sich nicht um Texte handelt, deren Sinn wegen ihrer fachlichen Schwierigkeit nur

von Sachverständigen beurteilt werden kann, zur rechtlichen Beurteilung.
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